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Anlage:  
 

Fortbildungsreisen ins Ausland 
 
Für die steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für ausländische 
Bildungsreisen sind zwei aktuelle FG-Entscheidungen von Bedeutung. 
 
Spanisch-Sprachkurs in Mexiko ist steuerlich begünstigt 
 
Im Urteilsfall ging es um einen Steward bei einer Fluglinie, dessen beruflicher 
Aufstieg neben Englisch eine weitere Fremdsprache voraussetzte. Die 
Spanisch-Fortbildung wurde von einer anerkannten Sprachschule in Mexiko 
durchgeführt. Flugkosten zu der Fortbildungsstätte fielen nicht an. 
 
Das FG Rheinland-Pfalz entschied, dass die Aufwendungen für den 
Spanisch-Sprachkurs in Mexiko Werbungskosten darstellen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Veranstaltung nahezu ausschließlich der beruflichen 
Sphäre zuzuordnen ist. Dies ist der Fall, wenn der Reise ein unmittelbarer 
beruflicher Anlass zugrunde liegt und private Interessen in den Hintergrund 
treten. Positiv wurde beurteilt, dass der Sprachkurs während des vom 
Arbeitgeber genehmigten Bildungsurlaubs stattfand. 
 
Der Werbungskostenabzug kann nicht allein deshalb versagt werden, weil ein 
Sprachkurs im Ausland stattfindet. Nach der von der Finanzverwaltung 
übernommenen BFH-Rechtsprechung kann bei einem Sprachkurs in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union nämlich nicht mehr typisierend 
unterstellt werden, dass dieser eher Berührungspunkte zur privaten 
Lebensführung aufweist als ein Inlandssprachkurs. Dass die Fortbildung im 
Urteilsfall nicht in der EU stattfand, war insoweit unerheblich, da die Kosten in 
Mexiko vergleichsweise gering waren und keine Flugkosten anfielen. Ferner 
stellten die Richter klar, dass man eine Sprache am Besten in dem Land 
erlernen kann, in dem sie auch gesprochen wird. 
 
Staatspolitische Bildungsreisen sind nicht begünstigt 
 
Staatspolitische Bildungsreisen eines Beamten stellen nach einem Urteil des 
FG Saarland selbst dann keine Werbungskosten dar, wenn hierfür 
Sonderurlaub gewährt wurde. Im zugrunde liegenden Fall nahm eine 
Zollbeamtin u.a. an einem Seminar in Südtirol zum Thema der europäischen 
Einigung teil. 
 
Die Richter lehnten den Werbungskostenabzug mit der Begründung ab, dass 
ein unmittelbarer beruflicher Anlass fehlte. Speziell bei staatspolitischen 
Bildungsreisen ist für die berufliche Veranlassung nämlich nicht 
ausschlaggebend, dass ein Beamter verpflichtet ist, sich durch sein gesamtes 
dienstliches und außerdienstliches Verhalten zu der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung zu bekennen und für deren Erhaltung 

 



PRESSE 
einzutreten. Für die überwiegend private Veranlassung sprach zudem, dass 
die Reisen zu touristisch interessanten Städten führten. 
 
Praxishinweis: Der BFH befürwortet die Aufteilung bei privat und beruflich 
veranlassten Reisen, wenn die beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen 
und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Die Rechtslage liegt dem 
Großen Senat zur Entscheidung vor. 
 
Beschluss des Großen Senats des BFH vom 21.09.2009, veröffentlicht 
am 13.01.2010 
 
Mit der Entscheidung, das Aufteilungs- und Abzugsverbot für gemischt 
veranlasste Aufwendungen aufzugeben, hat der BFH eine jahrzehntelange 
Spruchpraxis beendet. Reisekosten werden damit in Zukunft in größerem 
Umfang abgesetzt werden können als bisher. Hierzu hat der BFH im 
Einzelnen Kriterien entwickelt, nach denen die Praxis nunmehr verfahren 
wird. 
Lassen sich die Aufwendungen – wie im Streitfall – klar erkennbar auf einen 
beruflichen (betrieblichen) und einen privaten Teil aufschlüsseln, sind die auf 
den beruflichen (betrieblichen) Teil entfallenden Aufwendungen als 
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abziehbar. Dazu gehören bei 
Reisekosten – wie schon bisher – Kongressgebühren, Hotelkosten und 
Verpflegungsmehraufwendungen für den dem beruflichen Anlass 
zuzuordnenden Reiseteil. Nunmehr ist – darüber hinaus – auch ein 
entsprechender Teil der Fahrtkosten zu berücksichtigen. Dazu muss der 
Steuerpflichtige allerdings die berufliche Veranlassung der Aufwendungen im 
Einzelnen umfassend darlegen und nachweisen. Bei völlig untergeordneter 
Bedeutung der beruflichen oder privaten Veranlassung unterbleibt eine 
Aufteilung. 
Lassen sich die Kosten nicht eindeutig trennen, müssen die beruflich und 
privat veranlassten Kostenanteile im Wege der Schätzung ermittelt werden. 
Die Möglichkeit eines Abzugs kann auch ganz entfallen, wenn es an 
objektivierbaren Kriterien für eine Aufteilung fehlt und deshalb eine Trennung 
nicht möglich ist. 


